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Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Steenbuck

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume des Landes Schleswig-Holstein
Untere Forstbehörde
Bahnhofstraße 38
24937 Flensburg

T   +49 461 804-491
F   +49 431-6458-491
M  +49 0175-2211889
Dietmar.Steenbuck@llur.landsh.de
poststelle@llur.landsh.DE-Mail.de
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – beBPo (§ 6 ERVV)
www.schleswig-holstein.de/llur/

Über dieses E-Mail-Postfach kein Zugang für verschlüsselte
oder qualifiziert elektronisch signierte Dokumente
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Ihre Zeichen: Auskunft gibt : Frau Kille Husum, 07.12.2021

Unsere Zeichen: 4.60.3.04-Tönning Durchwahl : 652

Zimmer-Nr. : 427

Email : Silke.Kille@Nordfriesland.de

22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 37 der Gemeinde Tönning
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Zusammenfassend für die von mir zu vertretenden öffentlichen Belange und die beteiligten Abtei-
lungen meines Hauses nehme ich zu dem Entwurf wie folgt Stellung:

Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde wird hinsichtlich der oben genannten Planung fol-
gende Stellungnahme abgegeben:

Zum F+B-Plan:
Naturschutzfachliche Untersuchungen über den nach § 1a Baugesetzbuch gängigen Ermittlungen 
und Bewertungen der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Eingriffs-/ Ausgleichsre-
gelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) und den hier genannten Anregungen werden nicht 
für erforderlich gehalten.

Zum B-Plan:
Das Plangebiet befindet sich im Schwerpunktbereich des landesweiten Schutzgebiets- und Bio-
topverbundsystems. Ferner weist die Fläche die Eignung für ein Landschaftsschutzgebiet auf. 
Grundsätzlich sollten diese Bereiche aus naturschutzfachlicher Sicht von Bebauung freigehalten 
werden. Diese naturschutzfachlichen Aspekte sind daher gegenüber der vorliegenden Planung im 
weiteren Verfahren abzuwägen. 
Darüber hinaus weise ich bereits zum jetzigen Planungsstand darauf hin, dass zur Einbindung der 
Ferienhaussiedlung in die freie Landschaft, zur Minimierung der Eingriffe in das Landschaftsbild 
und zur Schaffung einer Ortsrandgestaltung eine Eingrünung an der Ostseite des Plangebietes mit 
heimischen, standortgerechten Gehölzen vorgenommen werden sollte. 

Stellungnahme der unteren Wasserbehörde:
Zum B-Plan:
Zur Niederschlagswasserbeseitigung/-behandlung ist hier ein Entwässerungskonzept vorgelegt 
worden. Nach dem zu beachtenden Regenwasser-Erlass des MILI und MELUND ist ein Nachweis 
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der Wasserbilanz nach dem Arbeitsblatt A-RW 1 durchgeführt worden. Die diesen Berechnungen 
zugrundeliegenden Randbedingungen

� Dachflächen als Gründach
� PKW-Stellplätze in Rasengitterbauweise
� Fahrbahn in wassergebundener Bauweise
� Dächer der Nebenanlagen als Flachdach
� Terrassen und Fußwege in Pflasterbauweise

sind im Teil B der Satzung als textliche Festsetzung aufzunehmen und dauerhaft zu erhalten.

Für die Einleitung von gereinigtem/unbelastetem Niederschlagswasser aus dem Planbereich ist 
eine Erlaubnis zu beantragen und ggf. ein genehmigungspflichtiger Regenrückhalt vorzusehen. 
Hinzu kommt, dass wegen der Veränderungen der Wasserbilanz nach A RW1 ein sog. Staurau-
mausgleich mit dem Sielverband abzustimmen ist.
Zu den angrenzenden Gräben/Regenrückhalteräumen ist ein ausreichender Pflege- und Unterhal-
tungsstreifen, der von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten ist, vorzusehen.

Stellungnahme des FD Bauen und Planen:

Untere Bauaufsichtsbehörde zum B-Plan:
- Da in der Regel der Durchführungsvertrag der Satzung nicht bei liegt sollten die geregelten 

Vorhaben im Punkt 1.5 der textlichen Festsetzungen im B-Plan durch örtliche Bauvorschrif-
ten erkennbar werden.

- Oder die Zeichnungen werden (falls möglich) mit als Satzung beschlossen und liegen stets 
dem B-Plan bei. 

Brandschutz zum B-Plan:
Die vorgesehenen Gebäude liegen deutlich mehr als 50m von der mit Löschfahrzeugen befahrba-
ren, öffentlichen Verkehrsfläche entfernt. Daher sind die Zufahrt zum Bebauungsgebiet (private 
Verkehrsfläche) sowie die geplante Ringstraße im Bebauungsgebiet als Zufahrt für die Einsatz-
fahrzeuge der Feuerwehr herzustellen (vgl. § 5 LBO). 
Im Bereich der Ringstraße ist die Anordnung einer Bewegungsfläche mit einer Größe von mindes-
tens 7 m x 12 m erforderlich.
Die Zufahrt und die Bewegungsfläche müssen den Anforderungen der Richtlinien über Flächen für 
die Feuerwehr in Verbindung mit der DIN 14090 entsprechen. Dies ist insbesondere in Bezug auf 
die erforderliche Straßenbreite und der Kurvenradien zu beachten.
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes muss als Grundschutz eine den Vorgaben des 
Arbeitsblattes W 405 des DVGW entsprechende Löschwasserversorgung von mindestens 48 m³/h 
für eine Dauer von zwei Stunden sichergestellt werden.
Die Löschwasserentnahmestellen sollen in einer Entfernung von nicht mehr als 150m (tatsächliche 
Weglänge) zu Gebäuden bzw. von höchstens 75 m Lauflänge zum Zugang eines Grundstücks 
liegen. 
Sofern die erforderliche Löschwassermenge für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht 
allein über das öffentliche Wasserversorgungsnetz sichergestellt werden kann (z.B. aufgrund der 
Verringerung der Rohrdurchmesser bei Neuanlagen zur Vermeidung stehenden Wassers und der 
damit verbundenen Verkeimung), ist eine zusätzliche unabhängige Versorgung (z.B. über Lösch-
wasserbrunnen nach DIN 14220, offene Gewässer, unterirdische Löschwasserbehälter nach DIN 
14230) herzustellen. 
Die Einzelheiten des Nachweises sind vor Ausführung mit der Bauaufsicht/Brandschutzdienststelle 
abzustimmen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Entwässerungsgräben aufgrund der schwankenden Wasser-
stände und fehlender frostfreier Entnahmestelle üblicherweise nicht als Wasserentnahmestelle 
herangezogen werden können.
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Archäologischer Denkmalschutz zum F+B-Plan:
In dem überplanten Gebiet befinden sich keine eingetragenen archäologischen Denkmäler. Es 
liegt jedoch in einem archäologischen Interessengebiet. Zuständigkeitshalber ist daher das Archä-
ologische Landesamt Schleswig-Holstein zu beteiligen.

Von den anderen beteiligten Abteilungen meines Hauses wurden keine Anregungen gemacht.

Eine Kopie meiner Stellungnahme werde ich an das Innenministerium in Kiel zur Kenntnisnahme 
senden.

Im Auftrag

Jan Peche





Dienstgebäude: Brockdorff-Rantzau-Str. 70, 24837 Schleswig | Telefon 04621 387-0 | Telefax 04621 387-55 | alsh@alsh.landsh.de |

www.archaeologie.schleswig-holstein.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente

Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70 | 24837 Schleswig

Obere Denkmalschutzbehörde
Planungskontrolle

Planungsbüro Sven Methner
Zingelstraße 50
25704 Meldorf

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom:08.11.2021 /
Mein Zeichen:bplan37-fplan22-

Tönning-NF /
Meine Nachricht vom: /

Anja Schlemm
anja.schlemm@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-29
Telefax: 04621 387-54

Schleswig, den 10.11.2021

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 37 und 22. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Tönning (OT Kating)
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrter Herr Methner,

wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 Abs. 
2 DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Pla-
nung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planun-
terlagen zu.

Der überplante Bereich befindet sich jedoch in einem archäologischen Interessensgebiet, 
daher ist hier mit archäologischer Substanz d.h. mit archäologischen Denkmalen zu rech-
nen. Der Beginn der Erdarbeiten ist dem Archäologischen Landesamt 14 Tage zuvor 
zu melden. Zuständig ist hier: Frau Dr. Stefanie Klooß (Tel.: 04621-38728; Email: stefa-
nie.klooss@alsh.landsh.de)

Darüber hinaus verweisen wir ausdrücklich auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt 
oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denk-
malschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder 
den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewäs-
sers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, 
die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der 
Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche 
Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 
spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Anja Schlemm

Anlage: Auszug aus der Archäologischen Landesaufnahme



Tönning

Datengrundlage:
©GeoBasis-DE/LVermGeo-SH ±

Bearbeitung:
bearb. / gez.: Schlemm
November 2021

©ALSH

Auszug aus der archäologischen Landesaufnahme

Gemeinde Tönning

archäologisches Interessensgebiet



AG-29
Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in Schleswig-Holstein

Landesnaturschutzverband - AG Geobotanik - Landesjagdverband
Landessportfischerverband - Naturschutzgesellschaft Schutzstation Wattenmeer

Schleswig-Holsteinischer Heimatbund - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Verein Jordsand
Tel.: 0431 / 93027    Fax: 0431 / 92047    E-Mail: AG-29@LNV-SH.de    Internet: www.LNV-SH.de

AG-29, Burgstraße 4, D - 24103 Kiel

Planungsbüro Sven Methner 
Zwingelstraße 50
25704 Meldorf

Ihr Zeichen / vom Unser Zeichen / vom Kiel, den 08. Dezember 2021
 Pes / 1037_1038 / 2021

Stadt Tönning (OT Kating)
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 37 und 22. FNP-Änderung
- frühzeitige Beteiligung Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen zu vorstehend genannter Planung.

Die in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzverbände verweisen hinsichtlich des
Umfanges und des Detaillierungsgrades der Umweltprüfung auf die in § 2 (4) und § 2a (2)
BauGB sowie in der Anlage 1 des BauGB festgelegten Standards.

Die AG-29 behält sich vor, im weiteren Verfahren umfassend vorzutragen.

Freundliche Grüße
Im Auftrag 

Gez. Achim Peschken
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22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 37 der Gemeinde Tönning 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Zusammenfassend für die von mir zu vertretenden öffentlichen Belange und die beteiligten Abtei-
lungen meines Hauses nehme ich zu dem Entwurf wie folgt Stellung: 
 
Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde wird hinsichtlich der oben genannten Planung fol-
gende Stellungnahme abgegeben: 
Zum B-Plan: 

1. Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG). 
In der Begründung zum Bebauungsplan werden Maßnahmen zur Vermeidung von arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 BNatSchG aufgezeigt. Die Ein-
haltung dieser Vermeidungsmaßnahmen ist über einen Durchführungsvertrag zum Vorha-
benbezogenen Bebauungsplan sicherzustellen. Ferner empfehle ich die Aufnahme der 
Maßnahmen als Hinweise in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans. 
 

2. Naturschutzrechtlicher Ausgleich 
Als Ausgleich für die geplanten Eingriffe in Natur und Landschaft ist eine Fläche von 
6.280m² im Sinne des Wiesenvogelschutzes zu entwickeln. Die Lage der Fläche ist nicht 
näher beschrieben, sodass ich hierzu keine fachliche Einstufung vornehmen kann. Aus-
gleichsflächen müssen gemäß § 1a (3) BauGB bis zum Satzungsbeschluss abschließend 
bestimmt und gesichert werden. Ich bitte daher um meine erneute Beteiligung, um vor dem 
Satzungsbeschluss meine naturschutzfachliche Stellungnahme zur Ausgleichsfläche vor-
nehmen zu können.  

 
Stellungnahme der unteren Wasserbehörde: 
Zum B-Plan: 
Hinweis: 
Für den Regenrückhalt (Stauraumausgleich) ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. 
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Stellungnahme des FD Bauen und Planen: 
Untere Bauaufsichtsbehörde zum B-Plan: 

- Zu Punkt 1.2, Satz 2 der textlichen Festsetzungen: 
o Ist das Baufenster für das Vorhaben ausreichend dimensioniert? 

§ Empfohlen wird eine Festsetzung, die es erlaubt die genannten Anlagen au-
ßerhalb der Baugrenzen zuzulassen. 

- Zu Punkt 1.3 der textlichen Festsetzungen: 
o Ist das Baufenster für das Vorhaben ausreichend dimensioniert? 

§ Wichtiger Hinweis: 
· Sollte das Baufenster bei der Umsetzung im Genehmigungsverfahren 

nicht ausreichen, wird einer Befreiung hinsichtlich einer evtl. Über-
schreitung der Baugrenze nicht zugestimmt. 

· Es ist die Aufgabe der Planer zum jetzigen Zeitpunkt das gesamte 
Vorhaben in den Bebauungsplan zu �gießen�.  

- Zu Punkt 1.4 der textlichen Festsetzungen: 
o Es wird nicht definiert wo die genannten Anlagen zulässig sind (mutmaßlich auch 

außerhalb der Baugrenzen). 
o Es wird dennoch empfohlen durch entsprechende Festsetzung die Zulässigkeit 

auch außerhalb der Baufenster zu erklären. 
- Zu Punkt 2 der textlichen Festsetzungen: Allgemeiner Hinweis 

o Sollte das Maß der baulichen Nutzung bei der Umsetzung im Genehmigungsverfah-
ren nicht ausreichen, wird einer Befreiung hinsichtlich einer evtl. Überschreitung 
nicht zugestimmt. 

o Es ist die Aufgabe der Planer zum jetzigen Zeitpunkt das gesamte Vorhaben in den 
Bebauungsplan zu �gießen�.  
 

Brandschutz zum B-Plan: 
Die vorgesehenen Gebäude liegen deutlich mehr als 50m von der mit Löschfahrzeugen befahrba-
ren, öffentlichen Verkehrsfläche entfernt. Daher sind die Zufahrt zum Bebauungsgebiet (private 
Verkehrsfläche) sowie die geplante Ringstraße im Bebauungsgebiet als Zufahrt für die Einsatz-
fahrzeuge der Feuerwehr herzustellen (vgl. § 5 LBO).  
Im Bereich der Ringstraße ist die Anordnung einer Bewegungsfläche mit einer Größe von mindes-
tens 7 m x 12 m erforderlich. 
Die Zufahrt und die Bewegungsfläche müssen den Anforderungen der Richtlinien über Flächen für 
die Feuerwehr in Verbindung mit der DIN 14090 entsprechen. Dies ist insbesondere in Bezug auf 
die erforderliche Straßenbreite und der Kurvenradien zu beachten. 
 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes muss als Grundschutz eine den Vorgaben des 
Arbeitsblattes W 405 des DVGW entsprechende Löschwasserversorgung von mindestens 48 m³/h 
für eine Dauer von zwei Stunden sichergestellt werden. 
Die Löschwasserentnahmestellen sollen in einer Entfernung von nicht mehr als 150m (tatsächliche 
Weglänge) zu Gebäuden bzw. von höchstens 75 m Lauflänge zum Zugang eines Grundstücks 
liegen.  
Sofern die erforderliche Löschwassermenge für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht 
allein über das öffentliche Wasserversorgungsnetz sichergestellt werden kann (z.B. aufgrund der 
Verringerung der Rohrdurchmesser bei Neuanlagen zur Vermeidung stehenden Wassers und der 
damit verbundenen Verkeimung), ist eine zusätzliche unabhängige Versorgung (z.B. über Lösch-
wasserbrunnen nach DIN 14220, offene Gewässer, unterirdische Löschwasserbehälter nach DIN 
14230) herzustellen.  
Die Einzelheiten des Nachweises sind vor Ausführung mit der Bauaufsicht/Brandschutzdienststelle 
abzustimmen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Entwässerungsgräben aufgrund der schwankenden Wasser-
stände und fehlender frostfreier Entnahmestelle üblicherweise nicht als Wasserentnahmestelle 
herangezogen werden können. 
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Vom FD Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung, Hauptsachgebiet Planung und GIS 
wurde folgende Stellungnahme abgegeben: 
Zum F + B-Plan: 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird Bestandteil des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans, als solcher als Satzung beschlossen und entfaltet damit Rechtsverbindlichkeit.  
Durch die Beschriftung �Prinzipdarstellung. Lage und Maße können in der Darstellung/Umsetzung 
abweichen��, die sich auf allen Teilplänen des Vorhaben-und Erschließungsplans findet, mangelt 
es hier aber an jeglicher Verbindlichkeit. Es sollte eindeutig formuliert werden, in welchem Maße 
von den Darstellungen abgewichen werden kann und welche Darstellungen ggf. unverbindlich sind 
(was dann aber bedeutet, dass diese rein dekorativen Charakter haben und eigentlich entbehrlich 
sind). 
 
 
Von der unteren Denkmalschutzbehörde wurde folgende Stellungnahme abgegeben: 
Zum F + B-Plan: 
Mit Schreiben vom 21.04.2022 wurde den Eigentümern der Gebäude Am Deich 5, 4 und 8 mitge-
teilt, dass es sich bei den Gebäuden um geschützte Kulturdenkmale handelt. Der Denkmalschutz 
umfasst das gesamte Äußere. 
Diese Benachrichtigungen habe ich am gleichen Tag per Mail erhalten. 
 
Mit Kenntnisgabe der Denkmaleigenschaft der drei Gebäude liegt der überplante Bereich in der 
unmittelbaren Umgebung von Kulturdenkmalen, so dass sich der Denkmalschutz nicht ausschließ-
lich auf das Gebäude erstreckt, sondern darüber hinaus auch auf die Umgebung. Es geht somit 
nicht allein um den reinen Bestandsschutz des Denkmals, sondern auch um den historischen, 
städtebaulichen Kontext in dem ein Kulturdenkmal zu seiner Umgebung steht. Die Authentizität 
eines Denkmals hängt nicht allein von der Bausubstanz, sondern auch von der historischen Kultur-
landschaft ab. 
Die Einbettung der Reetdachkaten in ihre Umgebung besitzt eine hohe Bedeutung, da erst hier-
durch der städtebauliche Denkmalwert belegt und weiterhin überliefert bleibt. 
 
Die Bauleitplanung sieht im vorliegenden Fall, die Überbauung einer Freifläche vor, die teilweise 
bereits in der preußischen Landesaufnahme erkennbar ist. Deutlich ist die Kirche mit der sie um-
gebenden lockeren Bebauung zu erkennen, wie auch die Bebauung am Deichfuß des ehemaligen 
Außendeichs. In diesem Bereich liegen die heutigen Kulturdenkmale. 
Die jetzt geplante Bebauung mit 21 Ferienhäusern würde selbst heute für den Ortsteil Kating zu 
einer starken Verfremdung führen, da die Verdichtung und Stellung der Holzhäuser keinen Bezug 
zur Umgebung nehmen. 
Im Bereich des Deiches, an dem heute die zwei der drei unter Schutz stehenden Katen stehen, 
sollen auf der gegenüberliegenden Straßenseite, auf gleicher Länge 7 Gebäude errichtet werden 
und weitere 14 verteilen sich auf dem Restgrundstück. Bei voller Belegung könnten so rd. 106 
Personen in den Ferienhäusern untergebracht werden. Diese sehr hohe Ausnutzungsmöglichkeit 
führt zu einer Bebauungsdichte, die im grundsätzlichen Gegensatz zur lockeren Bebauung von 
Kating steht. 
Aus denkmalpflegerischer Sicht wirkt die Ferienhaussiedlung wie ein Fremdkörper und stellt für 
die Kulturdenkmale eine wesentliche Beeinträchtigung dar. 
 
Gemäß § 12 Abs. 1 Nr.3 des Denkmalschutzgesetzes bedarf die Veränderung der Um-
gebung eines eingetragenen Kulturdenkmales einer gesonderten denkmalrechtlichen 
Genehmigung, wenn sie geeignet ist, seinen Eindruck wesentlich zu beeinträchtigen.  
 
Die erforderliche denkmalrechtliche Genehmigung für die geplanten Ferienhäuser kann 
nicht erteilt werden, da das Vorhaben zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Denk-
male Am Deich 5, 4 und 8 führen wird. 
 
 
 
Von den anderen beteiligten Abteilungen meines Hauses wurden keine Anregungen gemacht. 
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Tönning 
 
 
 
Eine Kopie meiner Stellungnahme werde ich an das Innenministerium in Kiel zur Kenntnisnahme 
senden. 
 
Im Auftrag 
 
Gez. 
 
Silke Kille 
 



Dienstgeb�ude: Brockdorff-Rantzau-Str. 70, 24837 Schleswig | Telefon 04621 387-0 | Telefax 04621 387-55 | alsh@alsh.landsh.de |
www.archaeologie.schleswig-holstein.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang f�r elektronisch signierte oder verschl�sselte Dokumente

Arch�ologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70 | 24837 Schleswig

Obere Denkmalschutzbeh�rde
Planungskontrolle

Planungsb�ro Sven Methner
z.Hd. Frau Meike Marxen
Zingelstra�e 50
25704 Meldorf

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: 11.04.2022/

Mein Zeichen: T�nning-Fplan�nd22-Bplan37/
Unsere Nachricht vom: 10.11.2021/

Kerstin Orlowski
kerstin.orlowski@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-20
Telefax: 04621 387-54

Schleswig, den 12.04.2022

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 37 und 22. FNP-�nderung Stadt T�nning 
(OT Kating)
Beteiligung Tr�ger �ffentlicher Belange gem. � 4 Abs. 2 BauGB
Stellungnahme des Arch�ologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Frau Marxen,

unsere Stellungnahme vom 10.11.2021 wurde sinngem�� in die Begr�ndung der 22. �n-
derung des Fl�chennutzungsplanes und die Begr�ndung des Bebauungsplanes Nr. 37 der 
Stadt T�nning �bernommen. Sie ist weiterhin g�ltig.

Mit freundlichen Gr��en

Kerstin Orlowski



Dienstgebäude Sartori & Berger-Speicher, Wall 47/51, 24103 Kiel  |  Telefon 0431 69677-60  |  Telefax 0431 69677-61  | 
www.denkmal.schleswig-holstein.de  | denkmalamt@ld.landsh.de  | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente

Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein
Sartori & Berger-Speicher, Wall 47/51, 24103 Kiel

Planungsbüro Sven Methner
Zingelstraße 50
25704 Meldorf

Ihr Zeichen: -
Ihre E-Mail vom: 11.04.2022

Unser Zeichen: -
Unsere Nachricht vom: -

Stephanie Röming
Stephanie.Roeming@ld.landsh.de

Telefon: 0431 69677-80
Telefax: 0431 69677-61

19.05.2022

22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 37 der Stadt Tönning
hier: Stellungnahme als betroffene Behörde (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die beabsichtigte Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen zur Entwicklung einer 
Ferienhaussiedlung betrifft die unmittelbare Umgebung der denkmalgeschützten Mehrheit 
baulicher Anlagen �Katenreihe am Deich�, Am Deich 4, 5 und 8. Denkmalpflegerische Be-
lange werden daher von der Planung berührt.

Die Umgebung der Kulturdenkmale ist wesentlich geprägt von ihrer naturräumlichen Einbin-
dung und den damit einhergehenden freien Grünräumen. Im Zuge der Planung soll nun ein 
wesentlicher Grünraumbezug versiegelt und baulich erheblich verdichtet werden. Nicht nur 
für die unmittelbare Umgebung der Kulturdenkmale wäre dies in dem Ausmaß als wesent-
liche Beeinträchtigung zu sehen, auch für die ansonsten eher lockere Bebauungsstruktur 
des Ortsteils Kating wäre dies eine städtebaulich untypische Verdichtung. Die Anordnung 
der Baukörper als auch die hohe Anzahl derer in Ausgestaltung von Holzhäusern hätten 
eine starke Fremdkörper-Wirkung zur Folge. Dies ist sowohl aus denkmalpflegerischer als 
auch aus städtebaulich-denkmalpflegerischer Sicht mit erheblichen Bedenken verbunden.

Im weiteren Verfahren gilt es daher zu klären, ob und in welcher Form eine Bebauung auf 
dieser Fläche denkmalrechtlich zulässig ist. Eine Umsetzung einer solchen Bebauung in 
diesem Umfang wird aufgrund der erheblich beeinträchtigenden Wirkung für die Kulturdenk-
male und deren Umgebung aus denkmalfachlicher Sicht nicht gesehen.

Bei Maßnahmen in der Umgebung von Kulturdenkmalen, die geeignet sind, diese wesent-
lich zu beeinträchtigen, besteht gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 3 DSchG SH eine Genehmigungs-
pflicht. Dieser Tatbestand trifft auf die hiesige Planung zu.
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Sofern eine wesentlich reduziertere Bebauung auf der Fläche im weiteren Verfahren verfolgt 
werden kann, ist es in dem Zusammenhang erforderlich, auch endgültige Aussagen zur 
Begrünung, den Oberflächen der nicht bebauten Flächen als auch der Ausrichtung der Dä-
cher zu treffen und diese nicht als unverbindlich in der Darstellung anzuzeigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Stephanie Röming 
Städtebauliche Denkmalpflege 
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Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Steenbuck

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume des Landes Schleswig-Holstein
Untere Forstbehörde
Bahnhofstraße 38
24937 Flensburg

T   +49 461 804-491
F   +49 431-6458-491
M  +49 0175-2211889
Dietmar.Steenbuck@llur.landsh.de
poststelle@llur.landsh.DE-Mail.de
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – beBPo (§ 6 ERVV)
www.schleswig-holstein.de/llur/

Über dieses E-Mail-Postfach kein Zugang für verschlüsselte
oder qualifiziert elektronisch signierte Dokumente
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AG-29
Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in Schleswig-Holstein

Landesnaturschutzverband - AG Geobotanik - Landesjagdverband

Landessportfischerverband - Naturschutzgesellschaft Schutzstation Wattenmeer

Schleswig-Holsteinischer Heimatbund - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Verein Jordsand
Tel.: 0431 / 93027    Fax: 0431 / 92047    E-Mail: AG-29@LNV-SH.de    Internet: www.LNV-SH.de

AG-29, Burgstraße 4, D-24103 Kiel

Planungsbüro Sven Methner 
Zingelstraße 50
25704 Meldorf

Ihr Zeichen / vom Unser Zeichen / vom Kiel, den 13. Mai 2022

 Pes / 330_331 / 2022

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 37 und 22. FNP-Änderung Stadt 

Tönning (OT Kating)

- Beteiligung Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch 

(BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen zu vorstehend genannter Planung.

Nach Ansicht der in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzverbände ist die

Planung nicht genehmigungsfähig, da in den Unterlagen u. a. konkrete Angaben über den

Ort der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen (bzw. über das entsprechende Ökokonto)

fehlen. 

In der Begründung heißt es hierzu lediglich: „Für die beschriebenen Lebensraumverluste hat

eine Kompensation durch Lebensraumverbesserung auf Grünlandflächen, die für

Wiesenvögel geeignete Habitate darstellen (extensive Nutzung und biotopgestaltende

Maßnahmen, z. B. Wiedervernässung) in Größenordnung von mindestens 6.280 qm sowie

eine Neuaufforstung von 7.000 qm zu erfolgen.“

Damit besteht lediglich eine bloße Absichtserklärung seitens des Antragsstellers.

Es besteht die Gefahr, dass der Ausgleich bei Verfahrensende nicht vollzogen wird. 

In dieser Form werden die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt.

Das Verfahren ist damit unvollständig und somit rechtsfehlerhaft.

Durch nähere Angaben zu dem Ökokonto (bzw. dem Kaufnachweis) kann diesem Mangel

Abhilfe geschaffen werden. 

1



Nach erfolgter Nachbesserung der Unterlagen bestehen seitens der AG-29 keine

grundlegenden Bedenken gegen die Planung, der wir hiermit grundsätzlich zustimmen.

Voraussetzung für diese Zustimmung ist die uneingeschränkte Einhaltung bzw. Umsetzung

aller aufgezeigten Vermeidungs-, Verhinderungs-, Minimierungs- und

Ausgleichsmaßnahmen.

Freundliche Grüße

Im Auftrag 

Gez.

Achim Peschken

2
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